
 

 

Allgemeine Vertragsbedingungen für die Spielgruppen Schwarzenberg 

Durchführungsorte / Spielgruppenzeiten 

 

Schnäggehuus 
Schulhaus 
Schwarzenberg,  
Trakt West 

Dienstag & Donnerstag,  
jeweils vormittags 2 Stunden, sowie 
Dienstag nachmittags 2 Stunden 

   
 Naturspielgruppe 

Treffpunkt: Kappelmatt 2,  
bei Schreinerei Vogel 

Dienstag & Freitag,  
jeweils vormittags 08:30 bis 11:30 Uhr 

 

Alter und Gruppengrösse 
Kinder ab 3 Jahren sind in der Spielgruppe herzlich willkommen. Die Gruppengrösse in der Spielgruppe 

Schnäggehuus beträgt durchschnittlich 7 bis 12 Kinder pro Halbtag. In der Naturspielgruppe können die 

Gruppen auch grösser als 12 Kinder je Halbtag sein. Die Gruppen werden durch 1-2 Personen betreut (Leitung 

und Assistenz). 

Dauer Spielgruppenjahr / Ferien 
Das Spielgruppenjahr beginnt jeweils eine Woche nach Schuljahresbeginn im Sommer (i.R. KW 35) und endet 

eine Woche vor Beginn der Sommerferien (KW 27). Ein Eintritt während des Spielgruppenjahres ist möglich, 

sofern freie Plätze vorhanden sind. Die Ferien richten sich nach den Schulferien der Gemeinde Schwarzenberg. 

Ausnahme: Die Weihnachtsferien beginnen jeweils bereits eine Woche vor den Schulferien. 

Schnuppermorgen / Kennenlernen 
Im Januar 2026 findet in den beiden Spielgruppen je ein Vormittag der offenen Tür wie folgt statt: 

a) Naturspielgruppe  Samstag, 10. Januar 2026 von 9:00 bis 11:00 Uhr 

    Treffpunkt um 09:00 Uhr bei Schreinerei Vogel, Kappelmatt 2 

    -> Bitte um Anmeldung bei Karin Husistein, Tel. 078 / 719 27 22 

 

b) Schnäggehuus   Samstag, 17. Januar 2026 

    durchgehend freie Besichtigung zwischen 09:00 und 11:00 Uhr 

    -> keine Anmeldung notwendig  

Kosten 
pro 3 Stunden Naturspielgruppe jährlich CHF 900.00 

pro 2 Stunden Schnäggehuus jährlich CHF 600.00  

Die Anmeldungen werden nach Eingangsdatum berücksichtigt. Falls mehr Anmeldungen eingehen als Plätze 

vorhanden sind, werden im persönlichen Gespräch mögliche Alternativen angeboten. Die Kosten werden im 

ersten Quartal des Spielgruppenjahres durch die Gemeinde in Rechnung gestellt. Falls ein Kind die Spielgruppe 

vorzeitig verlässt oder den reservierten Spielgruppenplatz nicht antritt, wird der volle Betrag geschuldet. 

Absenzen und Ausfälle der Spielgruppe wegen höherer Gewalt werden nicht rückvergütet. Die Anmeldung ist 

verbindlich, sobald der Spielgruppenplatz seitens der Schule bestätigt wurde. 

Versicherung 
Die Versicherung der Kinder während der Spielgruppenzeit für Unfall und Haftpflichtschäden ist Sache der 

Eltern. Die Eltern nehmen zur Kenntnis, dass das Unfallrisiko vollumfänglich zu ihren Lasten geht.  

Schwarzenberg, Dezember 2025 

Schulleitung Schwarzenberg 


